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197 Justiz und Geheimdienst terrorisieren das Land – Der Fall Kögel

       Auf den Spuren von Entrechtung, Willkür und staatlich/juristischem Terror in der BRD.

Zunächst die Fakten.

Die letzte vom „Verein für gesamtdeutsche Politik e.V.“ herausgegebene Ausgabe der Schrift „DEUTSCHLAND – Schrift für neue Ordnung“, die Ausgabe 11/12-2003, wurde am 2.2.2004 versandfertig gemacht und großteils am gleichen Tag beim Postamt Remscheid abgeliefert. Die restlichen Sendungen wurden einen Tag später, am Vormittag des 3.2.2004, beim gleichen Postamt eingeliefert.

Soweit war alles verlaufen wie die 35 Jahre zuvor.

Am 18.2.2004 meldete sich altbekannter Besuch im Wohnhaus der Familie Kögel. Die Kriminalkommissare des Polizeilichen Staatsschutzes ABC und XXX, in Begleitung der vom Ordnungsamt Remscheid beigeordneten Zeugin, legten einen Beschluß des Amtsgerichts Wuppertal vor, datiert vom 9.2.2004, mit dem unter dem Vorwurf der Volksverhetzung der grundgesetzliche Schutz der Wohnung aufgehoben und dem „Besuch“ die Durchsuchung aller Räumlichkeiten zum Auffinden aller Geräte, die zur Erstellung und Weiterverbreitung der Schrift verwendet worden waren, gestattet wurde.

Die Aktion dauerte 30 Minuten und führte zu dem Ergebnis, daß 

12 Exemplare der Schrift, 

2 Anschlußkabel für einen PC-Drucker,

1 Laserdrucker,

1 PC-Tower

beschlagnahmt und abtransportiert wurden. 

Wie dem Beschluß des Wuppertaler Amtsrichters XYZ weiterhin zu entnehmen ist, wurde zugleich die Beschlagnahme der etwa 300 Buchsendungen des VGP-Verlages, die am 4. Februar 2004 in der Niederlassung Langenfeld der Deutschen Post angehalten worden waren, angeordnet.

Allein der Ablauf der gesamten Staatsaktion - wobei die Deutsche Post eigentlich nicht mehr dem Staat zugerechnet werden dürfte, firmiert sie doch längst als AG, deren Anteilsscheine an den Börsen dieser Welt gehandelt werden – zeigt eine mehr als nur beachtliche Entwicklung.

Da werden

1. die Schriften verschickt: Datum 2. und 3. Februar 2004

2. die Weiterleitung der Schriften im Postzentrum Langenfeld angehalten: Datum 4. Februar 2004

3. vom Amtsrichter in Wuppertal (nicht Remscheid) ein Beschluß ausgefertigt: Datum 9.Februar 2004 

4. vom Polizeilichen Staatsschutz eine Hausdurchsuchung vorgenommen: Datum 18.Februar 2004.

Allein aus diesem Ablauf ergeben sich eine ganze Reihe von Fragen:

1. Alle Lieferungen waren ordnungsgemäß frankiert, womit die Deutsche Post verpflichtet ist, gegenüber dieser Bezahlung ihre vertragliche Verpflichtung zum Transport und zur ordnungsgemäßen Auslieferung zu erbringen. Dieser Pflicht ist die Deutsche Post nicht nachgekommen, womit sie nach dem BGB schadenersatzpflichtig ist. Nach dem StGB ist zu prüfen, ob der Tatbestand, wenn nicht des Betruges, so doch der Untreue erfüllt ist. 

2. Auf welche Rechtsgrundlage stellt die Post ihr „Anhalten“ von 300 Sendungen der Schrift am 4.2.2004, wenn der Beschlagnahmebeschluß erst 5 Tage später, am 9.2.2004 ausgestellt wurde? Und wer hat die Post zu diesem „Anhalten“ angewiesen, und was verpflichtet die Post, dieser Anweisung Folge zu leisten? Hat hier der Geheimdienst seine Nase zu weit vorgestreckt oder sind längst alle Staats- bzw. wirtschaftlichen Großorganisationen Teil des Geheimdienstes?

3. Wie konnten 300 Exemplare der Schrift am 4.2.2004 angehalten werden, wo bis zu diesem Zeitpunkt kaum jemand die ersten Exemplare erhalten haben dürfte? Also: welches war für die Post der Anlaß zu Anhalten der Sendungen?

4. Von wem wurde der Beschlußantrag an das Amtsgericht Wuppertal gestellt? Weshalb das Amtsgericht Wuppertal und nicht etwa Remscheid? Ist Wuppertal etwa auch für die Region Langenfeld zuständig, womit also, wenn auch viel zu spät, der Eindruck erweckt werden soll, die Aktion der Post wäre rechtmäßig?

5. Selbst die Begründung der gesamten Aktion ist, allein durch ihre aus dem Satzzusammenhang gerissene Begründungsauswahl von 2 Worten, mehr als nur fadenscheinig, sie ist konstruiert. Demnach ging es bei der gesamten Aktion nicht etwa darum, irgendwelche Volksverhetzung zu unterbinden, sondern unter dieser Scheinargumentation wurde versucht, den noch greifbaren Teil der Schrift an der Auslieferung zu hindern und einen  wirtschaftlichen Schaden für den VGP zu erzeugen. 

6. Die im Beschluß des Amtsgerichts Wuppertal verfügte Durchsuchung der Wohnräume von Herrn Kögel beschränkt sich einzig darauf, diese Räume zu durchsuchen. An keiner Stelle wird eine Beschlagnahmung (mit Ausnahme der 300 „angehaltenen“ Sendungen) überhaupt verfügt. Folglich handelt es sich bei dem, was die Beamten des Polizeilichen Staatschutzes abtransportiert haben, um einfachen Diebstahl. 

7. Der letzte Satz des Beschlusses des Amtsrichters XYZ lautet: „Die Durchsuchung dient dem Auffinden von Schriften mit solchen Volksverhetzungen und von Geräten zu ihrer Erstellung und Weiterverbreitung.“  Er enthält nicht nur keinen Hinweis darauf, was zu geschehen hat, wenn das Auffinden erfolgreich ist, sondern ist auch in seiner Unbeschränktheit kaum zu übertreffen. Denn was heißt „.. von Geräten zu ihrer Erstellung..“? Die Schriften wurden im Offset-Druckverfahren erstellt, das heißt, hier hätte sich der Polizeiliche Staatsschutz darum kümmern müssen, eine komplette maschinelle Druckerei-Ausstattung aufzufinden. Wird die gerichtliche Anweisung weiterverfolgt, so steht dort, daß auch die „...Weiterverbreitung...“ aufzufinden ist. Für die Weiterverbreitung können nun einmal die Adreßbestände in Frage kommen, weiterhin die Briefumschläge, vielleicht noch der Drucker, auf dem die Adressen auf die Briefumschläge gedruckt wurden, das Frankiergerät und ansonsten noch das Fahrzeug, mit dem die Sendungen zur Post weitergeleitet wurden. 

Unabhängig davon, daß keinerlei Beschlagnahme im Beschluß enthalten ist, womit die Mitnahmeaktion des Staatsschutzes als Diebstahl gewertet werden muß, ist festzustellen, daß 

1. mit dem entwendeten Drucker ein Bedrucken der Umschläge technisch nicht möglich ist,

2. auf dem PC ein Erstellen ebenfalls technisch unmöglich ist und somit auch ein Weiterleiten der Schrift nicht erfolgt sein kann.

Daraus abzuleiten ist die Forderung nach sofortiger Rückgabe aller vom Polizeilichen Staatsschutz widerrechtlich entwendeten Gegenstände aus der Wohnung des Herrn Kögel. Selbst eine Beschlagnahme der 12 Exemplare der Schrift ist durch den Beschluß des Amtsrichters XYZ nicht gestützt.

Sollte mit dem Beschluß auch das Auffinden „der geistigen Erstellung einer druckreifen Schrift“ angesprochen sein, so wäre mit dem Kopf des Herrn Kögel sicherlich der korrekte Ort lokalisiert worden, nur wurde dieser nicht mitgenommen. Ansonsten hätte, da zur Erstellung einer jeden Schrift völlig ausreichend, jegliches Schreibutensil – also jeder Bleistift und jedes Stück Papier – eingezogen werden müssen. 

Was der Amtsrichter XYZ in seinem Beschluß tatsächlich zum Ausdruck bringt, ist ein Verbot nicht nur des Schreibens und der Veröffentlichung des Geschriebenen, sondern des diesem Vorgang vorgelagerten Denkens. Vor uns liegt demnach ein Beschluß-Dokument der Justiz, in dem 

das Denken an sich bereits zur Volksverhetzung erhoben wird.

Wir werden unsere Leser auch weiterhin über die Entwicklung dieses Falles „auf dem Laufenden“ halten, auch was die Strafanzeigen angeht, die Herr Kögel vorzunehmen gedenkt, insbesondere solche

· gegen die Deutsche Post wegen Unterlassung ihrer gesetzlichen und zivilrechtlichen Verpflichtung zur Erbringung ihrer bezahlten Dienstleistung,

· gegen die beteiligten Beamten des Polizeilichen Staatsschutzes und der Zeugin des Ordnungsamtes Remscheid wegen Diebstahls, bzw. Beteiligung an einem solchen.

· Gegen den Polizeipräsidenten von Remscheid wegen Hehlerei für den Fall, daß die gestohlenen Gegenstände nicht umgehen zurückgegeben werden.

Um jedem Leser die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Bild von dem zu machen, was hier als rechtsstaatlich deklariert wird, hatten wir auf den beiden Folgeseiten den Beschluß des Amtsgerichts Wuppertal in Kopie angefügt. Gerade rechtzeitig wurden wir jedoch von einem Mitarbeiter auf den 

§ 353 d StGB  ( Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen
aufmerksam gemacht. 

Nach diesem ist es verboten, richterliche Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse vor Abschluß des Verfahrens zu veröffentlichen. Der Text in der Fassung vom November 1998 lautet

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1.  entgegen einem gesetzlichen Verbot über eine Gerichtsverhandlung, bei der
    die Öffentlichkeit ausgeschlossen war, oder über den Inhalt eines die
    Sache betreffenden amtlichen Schriftstücks öffentlich eine Mitteilung
    macht,
2.  entgegen einer vom Gericht auf Grund eines Gesetzes auferlegten
    Schweigepflicht Tatsachen unbefugt offenbart, die durch eine
    nichtöffentliche Gerichtsverhandlung oder durch ein die Sache betreffendes
    amtliches Schriftstück zu seiner Kenntnis gelangt sind, oder
3.  die Anklageschrift oder andere amtliche Schriftstücke eines
    Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens,
    ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor
    sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren
    abgeschlossen ist.

Fußnote: § 353d Nr. 3: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit dem GG vereinbar, BVerfGE v. 3.12.1985; 1986 I 329 - 1 BvL 15/84 -
Was wird mit diesem Veröffentlichungsverbot unter Strafandrohung deutlich gemacht? Damit wird demonstriert, daß staatliche Terrorisierungsmaßnahmen möglichst so lange geheim bleiben sollen, bis sie rechtlich sanktioniert worden sind. Im vorliegenden Fall beruht die gesamte Staatsaktion auf einer absichtlichen Falschzitierung eines in dem Heft vorkommenden Satzes. Der Grund für diese Maßnahmen ist also rein willkürlich produziert worden, so daß eigentlich der Ersteller des Beschlusses aufgrund seiner Rechtskenntnisse zwingend wissen muß, daß es niemals zu einer Verurteilung des Geschädigten nur aufgrund der angeführten Begründung kommen kann! Das Anführen eines einzigen, falsch zitierte und daher sinnentstellten Satzes als Beschlagnahmegrund beweist, daß das Heft überhaupt nichts Strafbehaftetes enthält, denn sonst hätte man ja nicht falsch zitieren müssen, sondern einfach das Strafbare angeführt.

Schon von daher sehen wir jeglicher Maßnahme wegen der Veröffentlichung dieses Vorgangs in der hier vorliegenden Form ausgesprochen lässig entgegen.
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